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4. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

 Leistung: Übernahme von Kosten für Ausflüge, Mittagessen, Lernmaterialien und 
Freizeitaktivitäten. 

 Voraussetzungen: Familien mit geringem Einkommen oder Sozialleistungen (z. B. Wohngeld, 
Kinderzuschlag, Arbeitslosengeld II). 

 Antrag: Sozialamt oder Jobcenter des Landkreises Eichstätt. 
 Kontakt: 

Amt für Familie und Jugend 
Landratsamt Eichstätt 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 
Telefon: 08421 70-0 
E-Mail: jugendamt@lra-ei.bayern.de 
Web: www.landkreis-eichstaett.de 

 

5. Landeszuschuss für Kindergartenbeiträge 

 Leistung: 100 € monatlich für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung. 
 Antrag: Automatische Anrechnung über die Kindertageseinrichtung. 
 Kontakt: Die jeweilige Kindertageseinrichtung. 

 

6. Wohngeld mit Kinderkomponente 

 Leistung: Zuschuss zu den Wohnkosten, abhängig vom Einkommen. 
 Antrag: Wohngeldstelle des Landratsamts Eichstätt. 
 Kontakt: 

Landratsamt Eichstätt 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 
Telefon: 08421 70-0 
Web: www.landkreis-eichstaett.de 

 

7. Betreuungskosten als Sonderausgaben in der Steuererklärung 

 Leistung: Steuerliche Absetzung von zwei Dritteln der Betreuungskosten, bis zu 4.000 € pro Kind 
und Jahr. 

 Antrag: Im Rahmen der Einkommensteuererklärung beim zuständigen Finanzamt. 
 Kontakt: 

Finanzamt Eichstätt 
Weißenburger Str. 25, 85072 Eichstätt 
Telefon: 08421 9740 
Web: www.finanzamt.bayern.de 

 



8. Förderung durch Arbeitgeber( Individuell abhängig vom Arbeitgeber) 

 Leistung: ggf. Steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers zu den Kinderbetreuungskosten. 
 Individuell: Direkte Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. 

 

9. Härtefonds der Stadt oder des Landkreises 

 Leistung: Individuelle Entlastung oder Übernahme der Kita-Beiträge bei finanziellen Notlagen. 
 Voraussetzungen: Antragstellung beim Landratsamt. 
 Kontakt: 

Amt für Soziales und Familie 
Landratsamt Eichstätt 
Telefon: 08421 70-0 
Web: www.landkreis-eichstaett.de 

 

10. Bildung- und Teilhabepaket (BuT) 

 Leistungen: 
o Schulbedarf: Pauschalbeträge für Schulmaterialien, ausgezahlt im August und Februar. 
o Schülerbeförderung: Übernahme der Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schule, wenn diese 

nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. 
o Lernförderung: Kostenübernahme für Nachhilfe zur Behebung von Lerndefiziten. 
o Gemeinschaftliches Mittagessen: Zuschuss für das Mittagessen in Schulen und 

Kindertagesstätten. 
o Ausflüge und Klassenfahrten: Kostenübernahme für eintägige Ausflüge und mehrtägige 

Klassenfahrten. 
o Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: Monatliches Budget von 15 € für 

Vereinsaktivitäten, Musikunterricht, Sport oder kulturelle Angebote. 
 Anspruchsberechtigte: 

o Familien mit Bezug von Bürgergeld (SGB II), Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

o Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre, die eine Schule oder Kita besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung erhalten. 

 Kontakt: 
Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II: 
Jobcenter Eichstätt 
Am Anger 1, 85072 Eichstätt 
E-Mail: Jobcenter-Eichstaett@jobcenter-ge.de 

Für Empfänger von Leistungen nach AsylbLG: 
Landratsamt Eichstätt, Soziale Sicherung und Integration 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 
Telefon: 08421 70-461 
E-Mail: asylbewerberleistungen@lra-ei.bayern.de 

Für Empfänger von Sozialhilfe, Kinderzuschlag und Wohngeld: 
Soziale Sicherung und Integration 
Bahnhofstraße 16, 85101 Lenting 



Telefon: 08421 70-415 
E-Mail: sozialwesen@lra-ei.bayern.de 

 


